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Maren Jackwerth Königsallee 14 Tel.: 0211-66879-44 
Rechtsanwältin 40212 Düsseldorf www.kanzlei-jackwerth.de  

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei erhalten Sie den neuen Mandantenrundbrief. Bei weitergehenden 
Fragen berate ich Sie gerne auch in einem persönlichen Gespräch. 
 
Herzliche Grüße, 
 
Ihre Maren Jackwerth 
 
 
 

Erben in Deutschland bis 2020 
 
Laut Mitteilung des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DAI) vom 15. 
Juni 2011 werden „bis zum Jahr 2020 rund 2,6 Billionen (27 Prozent) des 
rund 9,4 Billionen umfassenden Vermögensbestands der privaten Haushal-
te vererbt.“ 
„Die Wirtschaftswunderkinder der Nachkriegszeit konnten eine ungestörte 
Vermögensbildung betreiben. Ein Zehntel der Erbschaften machen Sach-
werte aus, jeweils die Hälfte etwa Immobilien (47 Prozent) und Geldver-
mögen (43 Prozent).“ So konstatiert der Autor der Studie, Dr. Reiner 
Braun, dass „es die einkommensstärkste und vermögendste Erbengenera-
tion ist, die Deutschland je gesehen hat“.  
Entsprechend wichtig ist eine frühzeitige Planung von Übertragungen zu 
Lebzeiten und einer erbrechtlichen Regelung. Hierbei steht die Kanzlei 
Jackwerth gerne beratend zur Seite. 
 
 
 

Veranstaltung „Generationenwechsel im Mittelstand“ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Die IHK Düsseldorf, Sparkasse Hilden Ratingen Velbert sowie die Wirt-
schaftsförderung der Stadt Ratingen veranstalteten eine Vortragsreihe 
zum Thema Unternehmensnachfolge für Abgeber und Gründer. Bei dieser 
Veranstaltung wurde ich als Referentin tätig. Unter anderem wurde zu den 
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Themen: Grundzüge der Unternehmensbewertung, ertragsteuerliche 
Auswirkungen der Unternehmensnachfolge sowie den Finanzierungsmög-
lichkeiten vorgetragen. Mein Vortrag beinhaltete „Vorüberlegungen und 
rechtliche Aspekte der Unternehmensnachfolge“. Es war eine gut besuchte 
Veranstaltung, an welcher sich eine lebhafte Diskussion zu den obigen 
Themen anschloss.  
Wichtig aber ist, dieses Thema präsent zu halten und den Unternehmern 
deutlich zu machen, dass „Nachfolge“ schon ab Aufnahme der Tätigkeit in 
Form des „Notfallkoffers“ angegangen werden muss, damit bei zum 
Beispiel vorübergehender Erkrankung nicht bereits die Familie mit den 
minderjährigen Kindern in finanzielle Bedrängnis gerät. 
Bei Interesse an meinem Vortrag als PDF kontaktieren Sie bitte die Kanz-
lei, wir übersenden den Vortrag dann gerne. 
 
 
 
Vor 1949 geborene, uneheliche Kinder werden ehelichen Kindern 

gleichgestellt 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Uneheliche Kinder werden seit 1998 im Erbfall den ehelichen Kindern 
gleichgestellt. Allerdings gilt dieses bislang nicht für uneheliche Kinder, die 
vor dem 01.07.1949 unehelich geboren wurden. Sie haben keinen Pflicht-
teils- oder Erbanspruch nach dem Vater. Sie erben nur nach der Mutter. 
 
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat nunmehr entschie-
den, dass zumindest ein Verstoß gegen die Konvention vorliegt, wenn 
Vater und das uneheliche Kind familiäre Beziehungen unterhiel-
ten/unterhalten und weder Ehefrau des Erblassers, noch eheliche Ab-
kömmlinge vorhanden sind. Der deutsche Gesetzgeber ist nunmehr 
gehalten, für Erbfälle nach dem 29. Mai 2009 eine neue gesetzliche 
Regelung zu treffen. 
 
Bislang hat nur das Bundesverfassungsgericht eine Gleichstellung von 
unehelichen Kindern bei Heirat der Eltern nach dem 01.04.1998 für 
geboten erklärt, wenn danach noch eheliche Kinder gezeugt wurden. 
 
Ein Gesetzentwurf liegt bereits dem Bundesrat vor. Dieser behält grund-
sätzlich die alte Regelung bei. Nach diesem Entwurf wird aber den unehe-
lichen Kindern ein Wertersatzanspruch hinsichtlich des entgangenen Erb- 
bzw. Pflichtteils zugebilligt, der gegenüber dem Bund oder dem Land 
geltend gemacht werden kann. 
 
Das Gesetzgebungsverfahren dauert noch an. 
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Künstlernachlässe 
 
Vermehrt werden Künstlernachlässe in Museen eingebracht. Oft werden 
diese Museen auch als Stiftung betrieben.  
Bei einer solchen Festlegung hinsichtlich eines Künstlernachlasses ist 
schon bei der Testamentsabfassung sicherzustellen, dass die Wünsche des 
Künstler-Erblassers ausreichend Berücksichtigung finden. Hierbei geht es 
vor allem darum, wie oft diese Kunst unterjährig ausgestellt wird und wie 
deren Platzierung in den Ausstellungsräumen erfolgt. Wie bei jeder erb-
rechtlichen Regelung sind auch hier die Ansprüche weichender Erben zu 
berücksichtigen. 
Bestenfalls werden bei Künstlern schon frühzeitig die richtigen Weichen 
gestellt, indem bereits auf die Auswahl des Kunsthändlers und die dazu-
gehörenden Verträge besonderes Augenmerk gerichtet wird.  
Damit können bestenfalls spätere Schwierigkeiten vermieden werden: Wie 
zum Beispiel zwischen der Beuys-Erbin und Ehefrau des verstorbenen 
Künstlers Joseph Beuys und der Familie der verstorbenen Kunsthändler 
van der Grinten. Van der Grinten erwarben moderne Kunst, worunter auch 
Werke von Beuys waren. Und sie schlossen in den 50er-Jahren mit Beuys 
einen Vertrag, wonach sie Zeitungsausschnitte, Briefe, Fotos (Archivalien) 
von Beuys treuhänderisch verwahren sollten.  
Die Kunstsammlung van der Grinten wurde nach deren Tod in die Stiftung 
Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, eingebracht. Die 
Archivalien wurden in das Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein 
Westfalen eingebracht.  
Beide Parteien streiten immer wieder vor Gericht, wobei es teilweise um 
Eigentumsansprüche aber auch um die Präsentation der Beuys-
Kunstwerke oder die Berichterstattung über Beuys/dessen frühere Aus-
stellungen geht, worauf die Witwe Eva Beuys als Erbin Einfluss erhebt.  
Gerne steht Ihnen die Kanzlei Jackwerth bei Künstlernachlässen und 
Verträgen im Kunstbereich beratend zur Seite. 
 
 
 

Hilfe in schwerer Stunde  
 
Artikel von Frau Stockhausen zum Thema erste Schritte bei einem Todes-
fall in der Rheinischen Post vom 14.04.2011 
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In der Trauerphase das Notwendigste bis zur Beerdigung zu veranlassen, verlangt Hinterbliebenen viel Kraft ab. Des-
halb empfiehlt es sich, vor der Beerdigung eine Liste mit allen Formalitäten anzufertigen. FOTO: KAI REMMERS/TMN
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Bundesverband Deutscher
Bestatter, Telefon 0211
16008-10, Internet:
www.bestatter.de
Kanzlei Jackwerth, Erb-
recht, Stiftungsrecht, Un-
ternehensachfolge, Media-
tion, Telefon 0211 6687944,
www.kanzlei-jackwerth.de

Im Idealfall hat der
Verstorbene seine

Wünsche mitgeteilt

Trauerkleidung muss
angemessen sein

vor allem gelte aber: Die Klei-
dung muss angemessen sein.
„Angemessen“ sei dabei von
vielen Umständen abhängig.
„Fragen Sie sich: Worauf hat
der Verstorbene Wert gelegt?
Worauf legen die Hinterblie-
benen wert?“ Weitere Anhalts-
punkte sind, unter welchen
Umständen ein Mensch aus
dem Leben geschieden ist, wer
trauert, wer am Grab steht und
welcher Ablauf geplant ist. Wer
unsicher ist, wählt einen Klas-
siker. Das seien ein schwarzer
Anzug für die Herren und Ho-
senanzug, Kostüm oder ein
dunkles Kleid in Kombination
mit einer Jacke für die Damen.
Damit seien Trauernde immer
passend gekleidet.

„Angemessen“ bedeute
nicht unbedingt Schwarz,
Dunkelgrau oder Dunkelblau
– auch andere Farben können
passend sein. Je näher jemand
dem oder der Verstorbenen
stand, desto eher sei aber
Schwarz zu wählen. Auch Kin-
der sollten in gedeckten Far-
ben erscheinen. Dafür müssen
die Eltern keinen Anzug für
den Nachwuchs kaufen. Wich-
tig sei, dass die Kleidung kind-
gerecht aussieht.

THORSTEN WIESE

Bei der Wahl der richtigen
Kleidung für eine Trauerfeier
sind heute neben dem klassi-
schen Stil auch andere Varia-
nten möglich. Wichtig ist, dass
die Kleidung Respekt und
Wertschätzung ausdrückt.
„Schwarz ist der Klassiker“,
sagt Etikette-Expertin Salka
Schwarz. Eine Trauerfeier sei
ein festlicher Akt, aber eben
ein trauriger. Diese Regeln
müssten klar sein.

Deshalb brauchen die Gäste
eine Menge Feingefühl. Ist ein
Dresscode vorgegeben, sei er
auch zwingend einzuhalten –

Bei einer Beerdigung sollte die Klei-
dung dezent sein. FOTO: TMN

Hilfe in schwerer Stunde
In der Zeit der Trauer werden allzu leicht

wichtige Formalitäten vergessen. So lässt sich vorsorgen.

Der Verlust eines nahe-
stehenden Menschen
trifft schwer. In der

Trauerphase das Notwendigs-
te bis zur Beerdigung zu veran-
lassen, verlangt Hinterbliebe-
nen viel Kraft ab. „Umso wich-
tiger ist es, einen professionel-
len und sensitiven Bestatter zu
finden“, sagt Dr. Rolf Lichtner,
Geschäftsführer des Bundes-
verbandes Deutscher Bestat-
ter in Düsseldorf. Unterstüt-
zung bietet auch die Düssel-
dorfer Kanzlei Maren Jack-
werth, die sich unter anderem
auf Erbrecht spezialisiert hat.
Sie zeigt Hinterbliebenen auf,
worauf sie vor und nach der
Beerdigung achten müssen,
um in Ruhe und Frieden vom
Verstorbenen Abschied neh-
men zu können.

So empfiehlt die Rechtsan-
wältin, vor der Beerdigung
eine Liste mit allen Formalitä-
ten anzufertigen. Dies sei gera-
de in einer Zeit wichtig, in der
die Gefühle der Angehörigen
von Trauer geprägt sind. Allzu
leicht werden wichtige Schrit-
te vergessen. Zunächst muss
ein Arzt den Totenschein aus-
stellen. Die Sterbeurkunde er-
stellt das Standesamt am
Wohnort des Verstorbenen.
„Dafür muss der Anzeigende
mit seinem Personalausweis
spätestens am folgenden
Werktag den Tod mittels To-
tenschein und Geburts-/Hei-
ratsurkunde des Verstorbenen
mitteilen“, erklärt Maren Jack-
werth. „Es ist sinnvoll, sich
mehrere beglaubigte Kopien
der Sterbeurkunde geben zu
lassen. Das Standesamt infor-
miert das Nachlass-Gericht.“
Weiterhin sind alle Angehöri-
gen zu unterrichten. In der Re-

gel sollte eine Todesanzeige in
der Zeitung aufgegeben wer-
den.

Wichtig ist laut Rechtsan-
wältin zudem, mittels der be-
glaubigten Kopien die Kran-
kenkasse sowie Banken und
Versicherungen zu informie-
ren. „Bei Arbeitsunfällen muss
das Versterben innerhalb von
48 Stunden Lebens- und Un-
fallversicherungen sowie der
Berufsgenossenschaft per
Einschreiben und unter Vorla-
ge eines Zeugnisses über die

Todesursache angezeigt wer-
den“, erinnert Maren Jack-
werth. „Verträge zu ihren
Gunsten als Erbe müssen sie
umgehend annehmen, damit
andere Erben diese nicht wi-
derrufen können.“ Beachten
sollten Erben Vollmachten auf
Konten an Nichterben. Die
sollte ein Erbe widerrufen,
wenn sie nicht seinem Willen
entsprechen. „Vollmachten
gelten meist über den Tod hi-
naus. Werden sie nicht wider-

rufen, kann der Bevollmäch-
tigte weiter verfügen. Oft ist
das gewünscht, wenn der Be-
vollmächtigte zugleich Erbe
ist“, betont Maren Jackwerth.
Sind Erbe und Bevollmächtig-
ter aber nicht identisch, „gilt
oft ein unschöner Wettlauf,
und der Schnellere gewinnt“.

Von besonderer Bedeutung
ist für die Angehörige der qua-
lifizierte Bestatter. „Er muss
selbst feinfühlig sein, kann in
der Regel auch Trauerpsycho-
logen vermitteln“, sagt Dr. Rolf
Lichtner und verweist auf die
Website des Bestatter-Verban-
des, die Angehörigen viele Hil-
festellungen bietet. Im Ideal-
fall hat der Verstorben zu Leb-
zeiten seine Wünsche hin-
sichtlich der Beisetzung fest-
gelegt. „Das ist aber in
Deutschland selten der Fall“,
so Dr. Lichtner. Er rät zu „Be-
statter-Vorsorge-Verträgen“.

Auch nach der Beerdigung
gilt es noch wichtige Schritte
zu beachten. So muss das Tes-
tament beim Nachlassgericht
abgegeben werden. Sollte es
dort zuvor hinterlegt worden
sein, werden die Erben auto-
matisch benachrichtigt. „Au-
ßerdem muss eine Witwen-
oder Waisenrente bei der Ren-
tenversicherung beantragt
werden, alle Verträge inklusive
Mietvertrag des Verstorbenen
sind zu kündigen oder umzu-
schreiben“, erklärt Maren
Jackwerth. Eventuell wird für
Banken oder die Umschrei-
bung eines Hausgrundstückes
vom Nachlassgericht ein Erb-
schein benötigt. Die Aufforde-
rung zur Erbschaftssteuer-Er-
klärung kommt jedoch auto-
matisch vom Finanzamt.

ANDREA STOCKHAUSEN

Was ist ein
Dauergrabpflegevertrag?

Ein Dauergrabpflegevertrag wird zwischen Auftraggeber und Friedhofsgärtner
unter Mitwirkung einer Genossenschaft für eine bestimmte Zeitdauer - minde-
stens fünf Jahre, in der Regel aber für die gesamte Ruhefrist abgeschlossen.
Vorteile des Dauergrabpflegevertrages
Die Grabpflege ist für die vereinbarte Zeitdauer gewährleistet. Die Genossen-
schaft überträgt die Pflege in andere Hände, wenn deren ordnungsgemäße
Ausführung nicht mehr gesichert ist (z.B. Betriebsaufgabe eines Friedhofs-
gärtners oder die Pflegeleistung entspricht nicht den Vereinbarungen). Die
Genossenschaft überwacht die festgesetzten Leistungen der Friedhofsgärtner
durch regelmäßige Überprüfung der Grabstätten.
Ein Dauergrabpflegevertrag ist empfehlenswert, wenn der Nutzungsberech-
tigte einer Grabstätte nicht am Ort wohnt. -Wenn nach dem Ableben keine
Angehörigen mehr vorhanden sind, die eine Grabstätte pflegen könnten. -Wenn
die Angehörigen mit Grabpflegekosten nicht belastet werden sollen.

Düsseldorf-Eller
Hannappel, Juliane 40591 Düsseldorf
Werstener Feld 213A Tel. 0211/222261
Ockenfeld & Heyn GbR 40591 Düsseldorf
Werstener Feld 208 Tel. 0211/9216957
Prickler 40591 Düsseldorf
Werstener Feld 205A Tel. 0211/211608
Weiland, Rolf 40591 Düsseldorf
Werstener Feld 212 Tel. 0211/213674

Düsseldorf-Gerresheim
Becher, Rolf 40625 Düsseldorf
Fröbelstr. 34 Tel. 0211/293383
Haas, Karl-Heinz 40221 Düsseldorf
Hellriegelstr. 26 Tel. 0211/154742
Janny, Paul 40625 Düsseldorf
Speestr. 10 Tel. 0211/285549
Blumen Krause GmbH 40625 Düsseldorf
Nevigesstr. 4 Tel. 0211/439907

Düsseldorf-Heerdt
Hoesen, Ralf 40549 Düsseldorf
Nikolaus-Knopp-Platz 28 Tel. 0211/507722
Kleis GmbH, Theo 40549 Düsseldorf
Schiess-Str. 19 Tel. 0211/5047171
Vishers, Günther 40549 Düsseldorf
Schiess-Str. 15-17 Tel. 0211/501445

Düsseldorf - Benrath - Hassels - Itter
- Holthausen
Fischer, Sibylla 40589 Düsseldorf
Itterstr. 116 Tel. 0211/757870
Schneider, Johannes 40599 Düsseldorf
Eichelstr. 26 Tel. 0211/741394
Hasselsstr. 34A Tel. 0211/6502530
Stoffels, Andreas 40589 Düsseldorf
Ickerswarder Str. 98 Tel. 0211/7591512

Düsseldorf-Kaiserswerth,
-Kalkum, -Wittlaer,
-Angermund/Ratingen-Wald,-Hösel
Borges, Peter 40489 Düsseldorf
Friedhofsweg 2B Tel. 0211/401335
Düsseldorf-Lohausen
Boelmann/Brockerhoff
Inh. Klaus Boelmann 40474 Düsseldorf
Neusser Weg 80 Tel. 0211/4370501
Düsseldorf-Nord
Breininger e.K. 40468 Düsseldorf
Ulmenstr. 206 Tel. 0211/4370552
Faltin, Dennis 40468 Düsseldorf
Ulmenstr. 236B Tel. 0211/4220675
Flora-Dienst HAGÜ GmbH
Gf. Ira Hagenlücke 40474 Düsseldorf
Meineckestr. 56 Tel. 0211/4709285

Fußbahn GmbH 40468 Düsseldorf
Ulmenstr. 236C Tel. 0211/4220771
Hagenlücke GmbH
Gf. A. Vell 40468 Düsseldorf
Am Nordfriedhof 2 Tel. 0211/432721
Tröster, Gerda 40468 Düsseldorf
Wilseder Weg 59 Tel. 0211/425914
Vell GmbH, Josef 40468 Düsseldorf
Am Nordfriedhof 7 Tel. 0211/432772
Wächter, Angela 40468 Düsseldorf
Ulmenstr. 236A Tel. 0211/4230777

Düsseldorf-Stoffeln
Lommen GmbH 40225 Düsseldorf
Bittweg 31 Tel. 0211/342928
Lonzen & Heucher GmbH 40225 Düsseldorf
Stoffeler Kapellenweg 302 Tel. 0211/345832
Ockenfeld, Frank 40225 Düsseldorf
Stoffeler Kapellenweg 306 Tel. 0211/331964
Wichmann GbR 40225 Düsseldorf
Redinghovenstr. 55 Tel. 0211/3182 20

Düsseldorf-Süd
Doege, Magret 40221 Düsseldorf
Am Südfriedhof 18D Tel. 0211/152693
Kleis GmbH, Theo 40221 Düsseldorf
Am Südfriedhof 20 Tel. 0211/155091

Luchten, Alfred 40221 Düsseldorf
An der Vehlingshecke 55 Tel. 0211/154348
Röhlen, Manfred 40221 Düsseldorf
Am Südfriedhof 18B Tel. 0211/155084
Wolf GmbH, Paul 40223 Düsseldorf
Im Dahlacker 39A Tel. 0211/330793

Düsseldorf-Unterrath
Blumen Malthiesen UG 40468 Düsseldorf
Unterrather Str. 65 Tel. 0211/4220149
Neukirchen, Peter 40477 Düsseldorf
Nordstr. 77 Tel. 0171/6414414
Wächter, Angela 40468 Düsseldorf
Unterrather Str. 49 Tel. 0211/ 41 55 76 86

Düsseldorf-Urdenbach
Grützner, Markus 40593 Düsseldorf
Urdenbacher Allee 105 Tel. 0211/717983

Erkrath
Kuhleber, Volker 40699 Erkrath
Neanderweg 13 Tel. 02104/148767
Reimer, Edda 41366 Schwalmtal
Hauptstr. 51 Tel. 02163/5792614
Vavpotic, Jörg 40699 Erkrath
Kreuzstr. 44 Tel. 0211/2093902

Hilden
Merkelbach, Wulf 40721 Hilden
Kirchhofstr. 40 Tel. 02103/66033

Kaarst, -Büttgen
Gilges, Michael u. Norbert 41564 Kaarst
Kirchstr. 17 Tel. 02131/68298
Selders 41464 Neuss
Rheydter Str. 186 Tel. 02131/83491

Meerbusch-Büderich, -Lank,
-Osterath, -Strümp
Fehmers, Franz-Josef 40668 Meerbusch
Rheinstr. 41 Tel. 02150/23 08
Höterkes, Rainer 40667 Meerbusch
Im Kamp 4 Tel. 02132/5588
Kempkes 41464 Neuss
Grefrather Weg 250 Tel. 02132/10121

Ratingen-Lintorf, -Tiefenbroich

Blumen ENK 40885 Ratingen
Kullbeeksweg 9 Tel. 02102/18164

Das Serviceangebot
der Friedhofsgärtner

�
Ich interessiere mich für den Abschluss
eines Dauergrabpflegevertrages:
Name
Straße
Ort

FRIEDHOFSGÄRTNER DÜSSELDORF EG
40474 DÜSSELDORF • Meineckestraße 52B • Tel. 02 11 / 43 99 04 • Fax 4 54 22 00

Pflegebeginn sofort
Pflegebeginn nach dem Ableben
Ich bitte um kostenlose
Informationen

Friedhofsgärtner Düsseldorf eG mit angeschlossenen Mitgliederbetrieben

Düsseldorfer Friedhofsgärtner empfehlen sich

BESTATTUNGSUNTERNEHMEN
INHABER: BERND ORLOB

Bestattungen jeglicher Art
Auf Wunsch Hausbesuch

40468 DÜSSELDORF (UNTERRATH) · AUF DEN GEISTEN 13
40474 DÜSSELDORF (LOHAUSEN) · NIEDERRHEINSTR. 68

TELEFON 0211 - 422 04 18 www.Orlob.de

Seit 50 Jahren in Haan

Fa. Heinz Papendell e.K.
Inh. Ulrich Emde

Bestattungsunternehmen
Bau- und Möbelschreinerei

Fachgeprüfte Bestatter Tischlermeister

40627 Düsseldorf
Gerresheimer Landstraße 103
Tel.: 0211/ 20 19 81 und 20 40 44
Fax: 0211/ 25 17 66
Mobil: 0171 313 413 4

www.papendell.de
E-Mail: u.emde@papendell.de

Beerdigungsanstalt LAUFER GmbH
Gegründet 1902

Ellerstraße 152 • 40227 Düsseldorf

Telefon 02 11 / 78 20 44
Telefax 02 11 / 78 20 89

Grabdenkmale und mehr ....

Erinnerungen in Stein

CGN Creative Grabmal &

Natursteingestaltung GmbH

Flinger Broich 10 A

40235 Düsseldorf

Tel. 0211 / 23 55 37

Fax 0211 / 23 55 38

E-mail: info@creative-grabmale.de

CGN Creative Grabmal &NatursteingestaltungGmbH40235 DüsseldorfFlinger Broich 10aTel: 0211 /  23 55 37Fax: 0211 /  23 55 38Email:  info@creative-grabmale.de

Große Hallenausstellung auf über 400 qm

www.creative-grabmale.de

Bestattungen
Ulrich Ueberacher
Germaniastraße 2 - 40223 Düsseldorf-Bilk
Filiale: Fleher Straße 188 - 40223 Düsseldorf-Flehe

Tag- und Nachtruf: 02 11 - 30 32 250

Mitglied im Bestatterverband
Nordrhein-Westfalen e.V.

www.bestattungen-ueberacher.de
Menschlichkeit ist unsere Stärke
Persönlich, kompetent und zuverlässig.

Bestattungen

KÜSTER & RÖMER
Erd, Feuer- und Seebestattungen,

Bestattungsvorsorge
40231 Düsseldorf • Zeppelinstraße 30

Wir sind immer für Sie da
Tag- und Nachtruf. 02 11 82 82 600

D
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Deutscher StiftungsTag in Stuttgart 11.- 13. Mai 2011 
 
18.162 rechtsfähige Stiftungen gibt es in Deutschland mit Stand 
31.12.2010, wovon 824 Stiftungen in 2010 errichtet wurden. Alleine 3.510 
davon bestehen in NRW (Quelle Bundesverband Deutscher Stiftungen). 
1.600 Stiftungsinteressierte kamen in diesem Jahr zusammen, um sich 
wiederholt über die Stiftungslandschaft in rund 80 Veranstaltungen an drei 
Tagen auszutauschen. Das Rahmenthema lautete: „kreativ, unternehme-
risch, sozial“. Damit ist die Verbindung von Kreativität und Orientierung 
am Gemeinwohl mit unternehmerischem Handeln laut Bundesverband 
Deutscher Stiftungen gemeint. 
 
Dieses Jahr wurde der Stifterpreis an den Wildtierschützer Haymo 
Rethwisch verliehen. Der Stifter kaufte früh Brachflächen und verwandelte 
sie in Schutzbereiche für heimische Wildtiere. In 1992 errichtete er dann 
seine Stiftung, die mittlerweile mit über 56 Mio. EUR ausgestattet ist. Ein 
weiterer überaus wichtiger Zweck der Stiftung ist es, Kindern und Jugend-
lichen die Natur wieder näher zu bringen.  
 
Vor allem aber wurde auf dem dreitätigen Stiftertag weiter der Vernet-
zungsgedanke und das Begründen von Kooperationen gefördert. 
Neue Themenkreise sind das Venture Philantrophy oder auch das Thema 
Wege zum Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft. 
Was ist nun aber unter „Venture Philantrophy – ein effektives Instrument 
für Stiftungen?“ zu verstehen? Darunter ist ein Konzept zur Förderung von 
Innovation und Wachstum im sozialen Bereich zu verstehen. Dahinter 
steht, dass Methodik aus der privaten Risiko-Investition auch in die 
Stiftungsarbeit im sozialen Sektor übertragbar ist. 
Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zum Fortschritt in der 
Sozialen Marktwirtschaft schafft eine Diskussion, wie die Zukunft ausse-
hen kann. Dahinter steht, ob die materielle Wohlstandsmehrung weiterhin 
als Erfolgsmaßstab gesehen werden kann?! 
 
Zuletzt wurden erstmalig auch die Bürger der Veranstaltungsstadt Stutt-
gart einbezogen, indem auf dem kleinen Schlossplatz eine Bühne einge-
richtet wurde. Dort wurden Stuttgarter Stiftungen vorgestellt, zudem fand 
ein Rahmenprogramm mit Musik und Diskussionsrunden zum Thema statt. 
Alles fand seinen Abschluss am Samstag in einem sogenannten Bürger-
frühstück auf dem kleinen Schlossplatz. 
 
 
 

Eine Stiftung zum Jubiläum, BVMW-Magazin der Mittelstand von 
Juni 2011 

 



Von Stiftern 
und Treuhändern

Stiften als Mittel zur Aufwertung der Unternehmensidentität

Viele Unternehmen spenden, ohne dass sie dabei wirklich in Erscheinung treten.  
Mit einer Stiftung kann soziales Engagement in die Corporate Identity der Firma inte-
griert werden. Umgekehrt kann ein Firmenname dazu beitragen, dass einem sozialen 
Engagement besondere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zuteil wird. Nicht zuletzt 
kann die Errichtung einer Treuhandstiftung anlässlich eines Firmenjubiläums ein 
probates Mittel sein, um ein Unternehmen ins rechte Licht zu rücken.

Die Möglichkeiten der Ausgestaltung sind 
vielfältig: Zum einen besteht die Mög-
lichkeit der Errichtung einer rechtsfähi-
gen Familienstiftung als Instrument der 
Firmenfortführung, wenn der passende 
Nachfolger fehlt. Hierbei kann in Kombi-
nation zudem eine rechtsfähige Stiftung 
mit gemeinnützigen Zwecken errichtet 
werden. Eine rechtsfähige Stiftung kann 
natürlich auch rein aus sozialen Gesichts-
punkten errichtet werden. Zuletzt gibt es 
die Treuhandstiftung als „kleinere Varian-
te”, da diese mit geringeren Vermögens-
werten ausgestattet werden kann.

Rechtsfähige Stiftungen

Eine rechtsfähige Stiftung ist immer dann 
sinnvoll, wenn größere Vermögenswerte 
eingebracht werden sollen.

Die Satzung einer rechtsfähigen Stiftung 
muss Name, Sitz, Stiftungszweck, Ver-
mögen und mindestens die Bildung eines 

Vorstands beinhalten. Es sollten nicht zu 
viele und nicht zu große Gremien geschaf-
fen werden und auch die Amtsperioden 
sollten nicht zu kurz bemessen sein, da 
jede Wahl eines Gremiums auch die Suche 
neuer Personen bedeutet. 

Knackpunkt aller Stiftungen, die nicht der 
Firmenfortführung dienen, bleibt die Fest-
legung auf den gemeinnützigen Stiftungs-
zweck. Dieser sollte nicht zu eng gefasst 
werden.

Treuhandstiftungen

Auch eine Treuhandstiftung wird für die 
Ewigkeit geschaffen. Sie wird allerdings 
von einem Träger treuhänderisch verwal-
tet. Der Stifter schließt mit dem Träger 
ein entsprechendes Stiftungsgeschäft. 
Dieser Vertrag sollte als Treuhandvertrag 
ausgestaltet sein, weil so bessere Kont-
rollmöglichkeiten des Trägers verbleiben. 
Daneben wird wie bei einer rechtsfähigen 

Stiftung eine Satzung aufgesetzt. Natür-
lich muss auch der Zweck der Stiftung 
definiert werden. Weiter sollte diese Sat-
zung einen Beirat enthalten, in dem der 
Stifter und seine Nachkommen oder Fir-
menvertreter an der Stiftungsverwaltung 
beteiligt werden. Der Beirat dient der Kon-
trolle des Trägers, da bei der Treuhand-
stiftung – im Gegensatz zur rechtsfähigen 
Stiftung – keine behördliche Stiftungsauf-
sicht existiert. Auch die grundsätzliche 
Kündigungsmöglichkeit des Treuhandver-
trags sollte aufgenommen werden, sollte 
es später zu Differenzen mit dem Träger 
kommen. 

Fazit: Bei Interesse an einer Stiftungslö-
sung sollte sich ein Unternehmer nicht von 
den vielen Satzungsinhalten abschrecken 
lassen. Neben Informationen im Internet 
hilft ein neutraler Berater, wie ein Steuer-
berater oder Anwalt.

Maren Jackwerth
Rechtsanwältin
Mitglied des IBWF (Institut für 
Betriebsberatung, Wirtschafts-
förderung und -forschung e. V.)

www.kanzlei-jackwerth.de
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Gerne berät Sie die Kanzlei Jackwerth hinsichtlich einer Stiftungserrich-
tung zur Mehrung Ihrer Corporate Identity. 
 
 
 

Frauen in die Aufsichtsräte 
 
Als stellvertretende Landesverbandsvorsitzende des Verbandes deutscher 
Unternehmerinnen (VdU) im Rheinland begleite ich aktiv das Thema des 
VdU für 2011: „Frauen in die Aufsichtsräte“. 
Neben der Erhebung dieses Themas zum Schwerpunktthema für dieses 
Jahr hat der VdU in enger Zusammenarbeit mit der Bundesinitiative 
„Gleichstellung für Frauen in der Wirtschaft“ und dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales den Auftrag erhalten, eine Datenbank für „Frauen 
in die Aufsichtsräte“ aufzusetzen. In dieser Datenbank werden qualifizierte 
Damen aufgenommen, die als Kandidatinnen für einen Aufsichtsratsposten 
zur Verfügung stehen. Die Damen werden gelistet, wenn sie anhand 
objektiver Kriterien als geeignet erscheinen.  
Interessierte Unternehmen für eine Besetzung eines Aufsichtsratsposten 
können eine Anfrage stellen. Ihnen wird dann anonymisiert eine Liste an 
geeigneten Damen mitgeteilt, die zum Beispiel besondere Branchenkennt-
nisse für deren Unternehmen mitbringen. Bei weitergehendem Interesse 
an einer der Damen für einen Aufsichtsratsposten wird dann der Kontakt 
über den VdU hergestellt, sodass die geeignete Dame zur Wahl aufgestellt 
werden kann. Mit Stand 15.06.2011 sind dort bereits 325 Damen gelistet. 
 
Am 10. Mai 2011 fand zu diesem Thema auch eine Podiumsdiskussion in 
der Rotonda in Köln statt, zu der der VdU Rheinland und FidAR (Frauen in 
die Aufsichtsräte e.V.) eingeladen hatten. An dieser Podiumsdiskussion 
nahmen unter anderem Frau Dr. Margarete Haase, Vorstandsmitglied der 
Deutz AG sowie Frau Marlehn Thieme, Aufsichtsratsmitglied der Deutsche 
Bank AG, teil. Sie berichteten anschaulich und äußerst charmant von ihren 
Erfahrungen als engagierte Frauen in männerdominierten Berufen. Beide 
haben hervorragend ihren beruflichen Erfolg begründet und können alleine 
dadurch als Vorbilder für die nachfolgenden weiblichen Führungskräfte 
gelten. Erfreulich war zu hören, dass eine der beiden Damen zudem 
mittlerweile zwei erwachsene Kinder hat und dieses nicht ihren beruflichen 
Erfolg geschmälert hat. 
Auf dem Podium saß zudem eine von sechs Geschäftsführern/innen von 
Rheingold, Frau Ines Imdahl, einer Marktforschungsfirma aus Köln. Diese 
hat verschiedene Studien zum Thema „Frauen im Beruf“ aufgesetzt. 
Hierbei konnte herausgearbeitet werden, dass immer noch die gläserne 
Decke greift. So liegt der Anteil an weiblichen Führungskräften in der 
deutschen Privatwirtschaft im Durchschnitt bei 30 Prozent. In Aufsichts-
gremien der im DAX-enthaltenen Aktiengesellschaften findet sich diese 
Prozentzahl allerdings nicht. Gerade einmal knapp 10 Prozent Frauen 
sitzen in Aufsichtsräten, wobei die Vertreterinnen meist nur auf Arbeit-
nehmerseite zu finden sind. Gerade einmal 2,5 Prozent Frauen finden sich 
in Vorstandsgremien. 
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Vor diesem Hintergrund verwundert es, dass unsere Ministerinnen, Frau 
von der Leyen, und Frau Schröder, wiederholt auf eine feste Quote vorerst 
verzichten und den Dax-Unternehmen nochmals Zeit geben, um hausin-
tern die Frauenquoten anzuheben.  
Dabei zeigt die über zehnjährige Existenz des Deutschen Governance 
Kodexes, eines Selbstverpflichtungskodexes für Verhaltensstandards 
deutscher Unternehmen hinsichtlich Unternehmensführung und 
-überwachung, dass bislang nur die oben erwähnten Prozentsätze von 10 
und 2,5 Prozent in den Gremien erreicht wurden.  
In 2013 aber stehen wichtige Neuwahlen in Aufsichtsratsgremien an. 
Durch die wiederholt weiche Verpflichtung seitens der Ministerinnen wird 
sich zeigen, ob die Unternehmen nunmehr wirklich aus „eigenem Antrieb“ 
die Quoten für Frauen weiter anheben. Bislang hat nur die Telekom eine 
konsequente Frauenquote von 30 Prozent im Unternehmen festgelegt. Alle 
anderen Unternehmungen haben die Quotenregelungen derart weich 
formuliert, sodass keine unbedingte Umsetzungsverpflichtung besteht. 
Dabei zeigen gerade auch die Studien von „Rheingold“, dass Frauen neben 
Männern in Führungsgremien verbesserte Zahlen genieren. 
 
Weitere Details zur Datenbank finden Sie auf der Homepage des VdU 
unter: www.vdu.de 
 
Die Datenbank für „Frauen in die Aufsichtsräte“ und die Präsenz des 
Themas in den Medien haben bewirkt, dass die Homepage des VdU seit 
Jahresbeginn 2011 monatlich 40.000 Mal angeklickt wird – das ist immer-
hin ein Zeichen, dass die Problematik ins Bewusstsein der Bürger rückt. 
 
 
 

Frauenforum des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen 
 
Auf dem Deutschen StiftungsTag in Stuttgart diskutierte das Frauenforum 
des Bundesverbandes deutscher Stiftungen „Auf die Frauen kommt es an! 
Wie Stiftungen den gesellschaftlichen Wandel vorantreiben.“ Dabei ging es 
vornehmlich um das Thema Gender: Wie ist die Verteilung von Frauen in 
Stiftungen, welche Frauenthemen werden in Frauenstiftungen als Zweck 
verwirklicht, welche Fördermittel werden für Frauenthemen herausgelegt. 
Aus meiner Sicht aber ist hier der Vernetzungsgedanke von Frauen in 
Stiftungen, Stifterinnen und Dienstleisterinnen ein zusätzlicher, interes-
santer Aspekt.  
Interessant ist weiter das Thema Frauenquote und Equal Payment:  
Laut einer aktuellen Studie des Bundesverband Deutscher Stiftungen sind 
„bei den Stiftungen, in denen Frauen und Männer gemeinsam im Vorstand 
arbeiten (52 Prozent), Frauen im Schnitt zu 39 Prozent vertreten“.  
Aber was heißt das denn nun wirklich? In den meist ehrenamtlich besetz-
ten Vorständen, die überhaupt mit Männern und Frauen besetzt sind, sind 
39 Prozent Frauen enthalten. Die anderen 45 Prozent an Vorständen aber 
sind demnach ausschließlich mit Männern besetzt und zu vernachlässigen-
de 3 Prozent der Vorstände sind alleine mit Frauen besetzt.  

http://www.vdu.de/�
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In welcher größeren, operativ arbeitenden Stiftung ist denn aber eine Frau 
als hauptamtliche Geschäftsführerin eingesetzt? Laut dem Bundesverband 
sind 67 Prozent aller Geschäftsführer männlich, 4 Prozent der Geschäfts-
führungen sind mit Männern und Frauen besetzt und nur 29 Prozent aller 
Geschäftsführer sind weiblich, wobei leider nicht belegt ist, ob deren 
Bezahlung denen der Männer in vergleichbaren Positionen angepasst ist. 
  
Somit ist auch an eine freiwillige Selbstverpflichtung für Stiftungen zu 
denken, wonach diese eine Quote für die Gremienbesetzung einführen und 
zudem die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen bei Bekleidung der 
gleichen Position verankert wird. 
 
 
 
Dieser Mandantenbrief wurde sorgfältig recherchiert; für die Richtigkeit wird dennoch keine 
Haftung übernommen. Insbesondere spiegelt dieser Mandantenbrief nicht alle in Kürze anstehen-
den Rechtsänderungen wider, sondern gibt nur einen Überblick über wichtige anstehende Änderun-
gen im Bereich des Erbrechts, des Stiftungsrechts sowie der Unternehmensnachfolge. Für Rückfra-
gen steht die Kanzlei Jackwerth gerne zur Verfügung. 
 
 
Wer diesen Mandantenbrief nicht mehr beziehen möchte, möge dieses bitte per Mail mitteilen – Sie 
werden dann umgehend aus dem Verteiler genommen. Die Mail senden Sie bitte an: info@kanzlei-
jackwerth.de 
 
 
 
Impressum: 
 
Kanzlei Jackwerth  
Erbrecht, Stiftungs-/Vereinsrecht, 
Unternehmensnachfolge sowie  
Mediation 
 
Königsallee 14 
40212 Düsseldorf 

Telefon: 0211-66879-44 
Telefax: 0211-66879-45 
E-Mail: info@kanzlei-jackwerth.de 
Web:  www.kanzlei-jackwerth.de  
 

 
 
 

Herzliche Grüße, 
Maren Jackwerth 
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